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Mit dem Inkrafttreten der 15. Novelle des Arzneimittelge-
setzes (AMG) zum 23.07.2009 hat der Gesetzgeber den
Bereich der Herstellung von Arzneimitteln durch Ärzte,
Tierärzte und andere Personen, die zur Ausübung der
Heilkunde bei Menschen befugt sind, maßgeblich geän-
dert. Arzneimittel, die unter der unmittelbaren Verantwor-
tung dieser Personengruppe hergestellt und angewen-
det werden, waren bisher vom Arzneimittelgesetz ausge-
nommen. Durch die Streichung des § 4 a Satz 1 Nr. 3 AMG
unterliegt die Herstellung von Arzneimitteln nunmehr dem
Arzneimittelgesetz und somit der Überwachung durch die
zuständige Landesbehörde, das Landesamt für soziale
Dienste Schleswig-Holstein.

Neben einer bis auf wenige Ausnahmen grundsätzlichen
Anzeigepflicht gemäß § 67 AMG besteht darüber hinaus
nunmehr auch für den ärztlichen bzw. heilberuflichen Be-
reich die Frage, ob für die selbst hergestellten Arzneimittel
eine Erlaubnis nach Maßgabe der §§ 13, 20 b oder 20 c
AMG erforderlich wird. Die Bekanntmachung über die
Rechtsfolgen der Streichung des § 4 a Satz 1 Nr. 3 AMG
ist veröffentlicht im Amtsblatt Sch.-H. 2009, Ausgabe 7. De-
zember 2009, und nachzulesen auf den Seiten des Lan-
desamtes für soziale Dienste www.lasd-sh.de. (Bayer)

15. AMG-Novelle - Das Landesamt für soziale Dienste informiert

Wegen stark gestiegener Schadensaufwendungen wird die
Arzthaftpflichtversicherung für viele Ärzte teurer. Darauf
verwies die Deutsche Ärzteversicherung in einer Mitteilung.
Die Analyse der Statistiken des nach eigenen Angaben
größten deutschen Arzt-Haftpflichtversicherers zeigt, dass
sich in den letzten Jahren die Anzahl der Haftpflicht-Schä-
den zwar nicht wesentlich erhöht hat, aber die Schäden
deutlich teurer geworden sind. Die durchschnittliche Scha-
denshöhe ist von rund 9.400 Euro im Jahr 1998 auf 16.200
Euro im Jahr 2007 gestiegen. „Dieser Trend ist über alle
Fachrichtungen zu beobachten“, teilte die Versicherung mit.
Vor allem Großschäden von mehr als 200.000 Euro bereiten
den Versicherern Sorgen. Diese Großschäden machen zwar
nur etwa ein Prozent aller Schäden aus, sie verursachen
aber rund die Hälfte des finanziellen Aufwands. In der All-
gemeinmedizin sind zum Beispiel nur 0,9 Prozent aller
Schäden für 55 Prozent des Gesamtschadenaufwandes
verantwortlich, in der Inneren Medizin 0,6 Prozent der
Schäden für 41 Prozent der Zahlungen. Diese Zahlungen
werden durch die Prämieneinnahmen nicht mehr abge-
deckt. Um gegenzusteuern, hat die Versicherung einen neu-
en Arzthaftpflichttarif entwickelt. Bei der Neuordnung der
bestehenden Verträge entscheidet das Risikoprofil des
einzelnen Arztes über die Prämienhöhe. Die Anhebungen
können sich zwischen zehn und 100 Prozent bewegen. 
Um das individuelle Risiko der Ärzte möglichst genau zu
erfassen, orientiert sich das Unternehmen künftig nicht nur
an einzelnen Arztgruppen, sondern auch an den spezifi-
schen Tätigkeiten und Schwerpunkten. Ziel ist nach Un-
ternehmensangaben eine gerechtere Belastung des ein-
zelnen Arztes, weil „Mediziner, die in risikobehafteten Tä-

tigkeitsfeldern arbeiten, in der Regel auch eine höhere
Vergütung erhalten“, hieß es in der Mitteilung. 
Zu den Ursachen: Die Versicherung führt den medizinischen
Fortschritt an, weil dieser zum Teil auch Schwerstge-
schädigten eine normale Lebenserwartung beschert. Für
die Haftung bedeute dies, dass Heilbehandlungs-, Pflege-
und Rentenkosten manchmal über Jahrzehnte bezahlt
werden müssten. Daneben wirke sich aus, dass die Ge-
richte den Patienten deutlich höhere Schmerzensgelder zu-
sprechen als früher. Noch stärker sei der Anstieg bei Scha-
denersatzansprüchen. Des Weiteren habe sich die Recht-
sprechung zugunsten der Sozialversicherungsträger ver-
ändert. „Sie haben die Möglichkeit, auch für weit zurück-
liegende Schadensfälle Regress zu nehmen, ohne Ver-
jährungsfristen beachten zu müssen. Und: „Die Urteile
erfolgen auf der Basis der Kosten des Entscheidungsjah-
res und nicht des Jahres, in dem der Schaden eingetre-
ten ist“, hieß es in der Mitteilung.
Die Konditionen des Rahmenvertrages zur Berufshaft-
pflichtversicherung „MedProtect", den die Ärztekammer mit
der Deutschen Ärzteversicherung vereinbart hat, bleiben
aber unverändert. Damit verpflichtet sich die Versiche-
rung, alle Kammerangehörigen gegen berufliche Haf-
tungsrisiken zu versichern (Kontrahierungszwang). Da-
neben verzichtet der Versicherer auf das außerordentliche
Kündigungsrecht im Schadensfall. Weiterhin hat der Arzt
im Schadensfall die Möglichkeit, bei einem Verfahren vor
der Gutachter- und/oder Schlichtungsstelle der Ärzte-
kammer sein Verschulden anzuerkennen, ohne den Ver-
sicherungsschutz zu gefährden. (Red.)

Arzthaftpflicht wird deutlich teurer
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